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Allgemeine Anordnungen.

» 8L
J5ur Gesellschaft der Musse qualificiren sich als Mit­

glieder alle Militair- und Civil-Beamte vom Oberoffiziers­

Range, imgleichen alle Adliche überhaupt und alle Bürger­
liche, die zum Gelehrten-, Kaufmanns- und Künstler-Stande 
gehören, sobald sie das 21. Jahr erreicht haben.

§2.

Die Anzahl der Mitglieder wird nicht bestimmt, kann 
aber jeder Zeit durch Beschluß der Gesellschaft beschränkt 

werden.

§ 3.

Jedes neu aufgenommene Mitglied zahlt innerhalb der 
ersten acht Tage, von seiner Ausnahme an gerechnet, bei 
Verlust seines durch die Wahl erlangten Rechts, für die 

Zeit bis zum nächsten Stistungstage zur Haupt-Casse der 
Gesellschaft fünfzehn Rubel Silber Receptions-Geld und 
dreißig Rubel Silber Eintritts-Geld, außerdem aber noch 
zur Separaten-Casse, Tilgungsfond genannt, fünf Rubel 
Silber und erhält dagegen ein von zweien Vorstehern, dem 
Protocollführer und dem Cassaführer, unterschriebenes Ein­
tritts - Billet, wie auch eine gleichmäßig unterschriebene 
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Quittung über die zum Tilguugsfoud gezahlten fünf Rubel

Silber, wird in das Namenverzeichniß der Mitglieder ein­
getragen und unterwirft sich stillschweigend allen Gesetzen 

der Musse ohne Ausnahme.

§ 4.
An jährlichen Beiträgen entrichtet ein wirkliches Mit­

glied fernerhin:
a) zur Haupt-Casse der Gesellschaft gegen ein alljährlich 

zu erneuerndes Eintritts-Billet: während der ersten 
zehn Jahre der Mitgliedschaft an Eintritts - Geld 

dreißig Rubel Silber, und nach Ablauf der ersten 

zebn Jahre einundzwanzig Rubel Silber;
b) zum Tilgungsfond gegen besondere Quittung fünf 

Rubel Silber. Wer vierzig Jahre Beiträge zum 
Tilgungsfond geleistet hat, ist von ferneren Zahlungen 
in diese abgesonderte Casse befreit. Wer fünfzig Jahre 
das Eintritts-Geld gezahlt hat, ist von jeder weiteren 
Entrichtung desselben befreit, und verbleibt nichts desto 
weniger Mitglied der Gesellschaft und im Genüsse 

aller damit verbundenen Rechte.

Anmerkung. Diejenigen, welche bis zur Jnkrafttretung dieser 
Statuten bereits als temporaire Mitglieder ausgenommen 
worden sind, zahlen den oberwähnten höheren Beitrag von 
dreißig Rubeln Silber nur sechs Zahre hindurch, und wird 
ihnen hierbei die Zeit in Anrechnung gebracht, während 
welcher sie die Beiträge als temporaire Mitglieder geleistet 
haben. Wer z. B. bereits vier Jahre als temporaires 
Mitglied Eintritts-Geld gezahlt hat, entrichtet den höheren 
Beitrag von dreißig Rubeln Silber jährlich als wirkliches 
Mitglied nur noch zwei Jahre lang.

§ 5.
Die im § 4 festgesetzten Zahlungen müssen gegen all­

jährlich erneuerte Eintritts-Billete und Quittungen über den




